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1. Einführung 

Der Artenschutz besitzt im europäischen Recht seit der sogenannten kleinen Novelle des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatschG) vom 12.12.2007 eine besondere Bedeutung. Als 
Konsequenz müssen seitdem die Aspekte des Artenschutzes bei allen Bauleitplan- und 
baurechtlichen Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden.   
Als Folge dieser rechtlichen Vorgaben hat das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur-, und Verbraucherschutz (MKULNV) im vergangenen Jahr die 
Verwaltungsvorschrift Artenschutz (VV-Artenschutz, MKULNV 2010) erlassen. Diese konkretisiert 
die Regelungen im Rahmen von Planungs- und Zulassungsverfahren. Nach diesen Vorgaben ist 
das Artenschutzrecht in Nordrhein-Westfalen umzusetzen und auch im Rahmen von B-
Planverfahren zu berücksichtigen. Ergänzend wurde Ende des vergangenen Jahres eine 
gemeinsame Handlungsempfehlung der Ministerien für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und 
Verkehr sowie Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
herausgegeben (MWEBWV & MKULNV 2010). Diese stellt die artenschutzrechtlichen Konsequenzen 
für Vorhaben im Innenbereich heraus und gibt Vorhabensträgern, Behörden, Planern und 
Gutachtern eine Hilfestellung zur Umsetzung der Verwaltungsvorschriften und Gesetze.   
Besondere Bedeutung haben in solchen Prüfverfahren die Artengruppen der Vögel und der 
Amphibien mit zahlreichen streng geschützten Arten. 
 

2. Vorhaben 

Die Gemeinde Everswinkel plant die Bebauung mehrerer Grundstücke in Flur 6 der Gemarkung 
Everswinkel zwischen Westerstraße und Münsterstraße am nordwestlichen Ortsrand 
(Bebauungsplan Nr. 21, 9. Änderung „Gewerbegebiet Molkerei“). Da die Beeinträchtigung 
artenschutzrechtlicher Verbote nicht ausgeschlossen werden konnte war in der ersten Stufe die 
Erstellung einer Potenzialanalyse erforderlich, die Ende März 2011 durchgeführt wurde. Als 
wesentliches Ergebnis wurde empfohlen mit einem reduzierten Aufwand eine avifaunistische 
Untersuchung auf der Gesamtfläche und eine Überprüfung des Amphibienbestandes in dem 
vorhandenen Kleingewässer durchzuführen (SCHWARTZE 2011).   
Diese Untersuchungen wurden im Mai 2011 durch das Büro FAUNISTISCHE GUTACHTEN Dipl.-
Geograph Michael Schwartze aus Warendorf beauftragt.  
 

3. Kurzbeschreibung des Eingriffsraumes  

Im Eingriffsraum befindet sich ein Wohnhaus, eine Hütte sowie genutzte, teils verwilderte 
Gartengrundstücke. Nach Norden befindet sich ein stark verlandetes und verbuschtes 
Kleingewässer (Flur 6 der Gemarkung Everswinkel, Flurstücke 450, 452, 460, 672, 677).  
Die Gärten sind charakterisiert durch einzelne Altbäume wie z.B. Schwarzkiefer, Rosskastanie und 
einen Apfelbaum. Die Freiflächen werden z.T. als Baumschule genutzt. Die Hütte im Norden ist nur 
noch als Ruine vorhanden. Das Umfeld dieser Ruine ist verwildert und wird offensichtlich nicht 
genutzt. Nordwestlich davon gelegene Bereiche sind ein Lagerplatz für Brennholz (Flurstück 460). 
Das westliche ebenfalls ungenutzte Grundstück (Flurstück 673) ist zur angrenzenden Straße mit 
einem Wall abgeschirmt. Dieser ist mit verschiedenen Gehölzen bestanden. Dazu zählen z.B. 
Weiden, Stiel-Eichen, Hasel sowie verschiedene fremdländische Nadelgehölze. Östlich dieses 
Walls liegt der Kleinweiher. Der Gehölzbestand im Bereich des Gewässers ist sehr strukturreich 
mit älterem Baumbestand und jungem strauchartigen Unterholz.   
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4. Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP) 

 
Rechtliche Grundlagen 
 
Durch die Novellierungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 12.12.2007 und 
zuletzt 29.7.2009 wurde die erforderliche Anpassung des deutschen Artenschutzes an 
europarechtliche Vorgaben umgesetzt. Ziel des Gesetzes ist der Schutz der biologischen Vielfalt 
u.a. auf der Grundlage der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und der Vogelschutz-Richtlinie 
(V-RL). In Planungs- und Zulassungsverfahren ist durch eine vertiefende Prüfung - der 
sogenannten Artenschutzprüfung (ASP) - die Auswirkung eines Vorhabens auf die besonders und 
streng geschützten Arten zu untersuchen. Für diese gelten die z.T. sehr weit reichenden 
Schädigungs- und Störungsverbote des §44 BNatSchG. Eine Artenschutzprüfung ist dann 
erforderlich, wenn Hinweise auf das Vorkommen streng geschützter Arten vorliegen oder aufgrund 
geeigneter Habitatbedingungen diese nicht auszuschließen sind. 

Die wesentlichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes sollen nachfolgend kurz 
erläutert werden: 

Zu den besonders geschützten Arten zählen nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 

· Arten der Anhänge A und B der EG-Verordnung 338/97 (= EG-Artenschutzverordnung) 
· Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
· Arten nach Art. 1 der EG-Vogelschutzrichtlinie 
· Arten der Anlage 1 Spalte 2 und 3 zu § 1 der Bundesartenschutzverordnung 

Streng geschützt ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 eine Teilmenge dieser besonders geschützten Arten 

· Arten des Anhangs A der EG-Verordnung 338/97 (= EG-Artenschutzverordnung) 
· Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
· Arten der Anlage 1 Spalte 3 zu § 1 der Bundesartenschutzverordnung 

 
Für diese Arten ist im Rahmen von Eingriffsplanungen der § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes 
mit den Zugriffsverboten von Bedeutung. Dort heißt es: 

Es ist verboten:  
 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt 
vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören  
 

(Zugriffsverbote). 
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Ablauf der artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP) 
 
Die artenschutzrechtlichen Prüfung ist in drei Stufen gegliedert:  

· In der Stufe I erfolgt eine Sichtung der potenziell vorkommenden Arten- bzw. Artengruppen. 
Alle verfügbaren Informationen über planungsrelevante Arten werden gesichtet (z.B. 
vorhandene Kartierungen, Fundortkataster, etc.). Unter Berücksichtigung der 
Habitatvoraussetzungen im Eingriffsraum sowie den relevanten Wirkfaktoren des Eingriffs 
werden die möglichen artenschutzrechtlichen Konflikte prognostiziert. Nur unter der 
Voraussetzung, dass Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können, ist eine 
vertiefende Art-zu-Art-Betrachtung mit der Durchführung einer Bestandsaufnahme 
erforderlich. 

· In der Stufe II steht die artenschutzrechtliche Wirkungsprognose unter Berücksichtigung 
von Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) im Vordergrund. Es erfolgt eine artbezogene Prüfung der Verbotstatbestände. 

· In der Stufe III dem Ausnahmeverfahren wird geprüft, ob die drei 
Ausnahmevoraussetzungen (zwingende Gründe, Alternativlosigkeit, Erhaltungszustand) 
vorliegen und damit eine Ausnahme von den Verboten möglich ist. 

 

5. Erfassungsmethodik 

 
Das überplante Grundstück wurde am 20.5. und 25.5. auf das Vorkommen planungsrelevanter 
Brutvögel und Nahrungsgäste untersucht. Die Erfassungen wurden in den Morgenstunden 
durchgeführt, um die Gesänge/Rufe der zu dieser Tageszeit aktiven Arten zu dokumentieren. Die 
Erhebung der Brutvögel erfolgte flächendeckend innerhalb der Grenzen des 
Untersuchungsgebietes nach der Revierkartierungsmethode (s. DOG 1995 und BIBBY et al. 1995). 
Verschiedene Verhaltensweisen wie z.B. Beuteflüge und Rufaktivitäten wurden im Gelände notiert, 
um Brutstandorte von Nahrungsrevieren zu unterscheiden.  
Bei den Planungen handelt es sich um einen Eingriff in den Außenbereich eines bestehenden 
Wohngebietes. Betroffen sind ein bestehendes Wohnhaus, eine Ruine und Gärten bzw. 
Grünflächen mit Gehölzen, einem Kleingewässer und einer Brache. Da es sich nicht um 
strukturreiche Vegetationsbestände im Außenbereich oder sonstige markante Gehölzbestände 
handelt, war eine vollständige Brutvogelkartierung mit bis zu fünf Durchgängen nicht erforderlich. 
Letztendlich sollte durch die beiden Durchgänge das Vorkommen relevanter und nicht 
auszuschließender Arten wie z.B. der Nachtigall und des Gartenrotschwanzes kontrolliert werden. 
Aufgrund der geringen Größe des Untersuchungsgebietes und dem Nachweis überwiegend 
häufiger Arten wurde auf die Erstellung einer Fundpunktkarte verzichtet. Zusammenfassend wird 
die Anzahl der Reviere und die Einstufung als Brutvogel und Nahrungsgast in Tabelle 1 dargestellt.  
Das vorhandene Kleingewässer wurde außerdem auf seine Funktion als Laichstandort für die 
Amphibien untersucht. 
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6. Ergebnisse 

Avifauna 

Insgesamt wurden 15 verschiedene Vogelarten nachgewiesen (s.a. Tab. 1). Davon wurden 13 als 
Brutvögel und zwei als überfliegend eingestuft.  
Die nachgewiesenen Brutvögel und Nahrungsgäste zählen überwiegend zu den häufigen und 
ungefährdeten Allerweltsarten. Davon weist lediglich der Haussperling eine negative 
Bestandsentwicklung auf und wird infolgedessen in der Vorwarnliste aufgeführt.  Das Vorkommen 
dieser Art wird nachfolgend kurz beschrieben: 

Der Haussperling  brütet meist in Nischen von Feldscheunen, landwirtschaftlichen Gebäuden, 
künstlichen Nisthilfen oder  Baumhöhlen und besiedelt im Gegensatz zum nah verwandten 
Feldsperling auch die Zentren der Großstädte. Aufgrund anhaltender Bestandsrückgänge wird die 
Art landes- und bundesweit in der Vorwarnliste geführt. Nach Schätzungen sind über 60% der 
Bestände seit den 1950er Jahren verschwunden. Als Ursache werden der Wandel in der 
Landwirtschaft, die Aufgabe kleinbäuerlicher Tierhaltung und Veränderungen in den Siedlungen 
genannt (SUDMANN et al. 2008). Haussperlinge wurden lediglich nahrungssuchend beobachtet. 
Brutvorkommen wurden in den Nachbargärten bzw. –häusern vermutet. Der Gehölzbestand des 
UG`s weist keinen Baumbestand mit geeigneten Baumhöhlen auf. Auch in dem Wohnhaus 
konnten keine Hinweise auf Brutplätze gefunden werden.  
 
Amphibien 

Im März wurden während der Laichzeit mehrere Erdkröten in dem vorhandenen Kleinweiher auf 
dem Flurstück 673 nachgewiesen. Am 25.5. wurde im mittlerweile ausgetrockneten Gewässerbett 
ein weiblicher Teichmolch entdeckt (s.a. Tab. 2).  
Sowohl Teichmolch als auch Erdkröte zählen zu den häufigen und ungefährdeten Amphibienarten 
in NRW (LANUV 2010).  
 

7. Bedeutung der nachgewiesenen Artengruppen und de r Vegetationsbestände 

Der Brutvogelbestand setzt sich ausschließlich aus häufigen und ungefährdeten Allerweltsarten 
zusammen, deren Zusammensetzung typisch für die Gartenstadtzone ist (vgl. auch BEZZEL 1982). 
Unter den 15 nachgewiesenen Arten weist lediglich der Haussperling eine negative 
Bestandsentwicklung auf. Dieser wurde im Eingriffsraum lediglich als Nahrungsgast 
nachgewiesen.  
Unter den Amphibien sind die quantitativen Nachweise von Erdkröte und Teichmolch lediglich als 
Minimum der tatsächlichen vorhandenen Populationen zu betrachten. Eine erfolgreiche 
Fortpflanzung gelang in diesem Jahr mit Sicherheit nicht, da das Gewässer aufgrund der langen 
Trockenperiode im Frühjahr bereits frühzeitig austrocknete. Aufgrund der vorhandenen für 
Feuchtstandorte typischen Vegetationsbestände ist nicht auszuschließen, dass in günstigeren, 
niederschlagsreicheren Jahren, die Wasserführung eine Fortpflanzung erfolgt.  
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Tab. 1: Tabellarische Übersicht über die nachgewiesenen Vogelarten mit Angaben zu Häufigkeit und Status. 
Abkürzungen: Bv Brutvogel, * ungefährdet, ** SUDMANN et al. (2008) *** SÜDBECK et al. (2007), V 
Vorwarnliste.  

Art Anzahl Reviere / Anzahl Individuen Rote Liste NRW** / 
Rote Liste BRD*** 

  Status 

Ringeltaube 
Columba palumbus 

1 Revier * / * Bv 

Dohle 
Coloeus monedula 

überfliegend * / *  

Blaumeise 
Parus caeruleus 

1 Revier * / * Bv 

Zilpzalp 
Phylloscopus collybita 

1 Revier * / * Bv 

Mönchsgrasmücke 
Sylvia atricapilla 

2 Reviere * / * Bv 

Zaunkönig 
Troglodytes troglodytes  

1 Revier * / * Bv 

Amsel 
Turdus merula 

2 Reviere * / * Bv 

Singdrossel 
Turdus philomelos 

1 Revier * / * Bv 

Grauschnäpper 
Muscicapa striata 

1 Revier * / * Bv 

Heckenbraunelle 
Prunella modularis 

1 Revier * / * Bv 

Rotkehlchen 
Erithacus rubecula 

1 Revier * / * Bv 

Haussperling 
Passer domesticus 

max. 4 nahrungssuchende Individuen  V / V Ng 

Buchfink 
Fringilla coelebs 

1 Revier * / * Bv 

Girlitz 
Serinus serinus 

überfliegend * / *  

Grünfink 
Carduelis chloris 

1 Revier  * / * Bv 

 
Tab. 2: Tabellarische Übersicht über die nachgewiesenen Amphibienarten mit Angaben zu Häufigkeit und 
Status. * ungefährdet, ** LANUV (2010) *** KÜHNEL et al. (2009).  

Art Anzahl Individuen Rote Liste NRW** / 
 Rote Liste BRD*** 

Erdkröte 
Bufo bufo 

5-10 Individuen * / * 

Teichmolch 
Lissotriton vulgaris  

1 nachgewiesenes Weibchen * / * 
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Fazit der artenschutzrechtlichen Prüfung: 
 
Arten wie sie unter dem Aspekt des strengen Artenschutzes relevant sind, wurden im Rahmen der 
Kartierung nicht entdeckt. Bei der Avifauna konnte aufgrund der strukturreichen Gehölzbestände 
insbesondere im Bereich des Kleinweihers die Nachtigall nicht ausgeschlossen werden. Auch der 
Gartenrotschwanz - ein landesweit mittlerweile sehr seltener Brutvogel - konnte nicht entdeckt 
werden. Unter den Amphibien ist der Kammmolch eine solche Art (Anhang IV, FFH-RL), die im 
Münsterland noch weit verbreitet ist. Er bevorzugt jedoch tiefere Gewässer mit einer dauerhaften 
Wasserführung.  

Nach BREUER (2006) gelten die streng geschützten Arten, die besonders geschützten Arten mit 
Gefährdungsstatus, ungefährdete Arten mit besonderen ökologischen Ansprüchen sowie 
koloniebrütende Vogelarten als planungsrelevant. Diese sind im Rahmen einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen. In Nordrhein-Westfalen sind diese nach KAISER 
(2010) aufgelistet.  
Unter den nachgewiesenen Vogelarten erfüllt keine die oben genannten Kriterien. Die wie der 
Haussperling „nur“ in der Vorwarnliste aufgeführten Spezies werden in NRW nicht als 
planungsrelevant angesehen. Hinzu kommt, dass von dieser Art Brutplätze nicht betroffen sind, 
sondern die Nahrungshabitate. Die strengen Schutzkriterien des § 44 BNatSchG berücksichtigen 
dagegen lediglich die Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Nahrungs- und Jagdreviere fallen nicht 
unter den strengen Schutz des § Abs. 1 Nr. 3. Der Verbotstatbestand ist erst dann erfüllt, wenn 
durch eine Vernichtung oder Beeinträchtigung der Nahrungslebensräume eine erfolgreiche 
Fortpflanzung ausgeschlossen ist (vgl. auch SCHUMACHER & FISCHER-HÜFTLE 2010, LANA 2009).  

�  Bei den nachgewiesenen sehr häufigen und anpassungsfähigen Arten kann davon 
ausgegangen werden, dass aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit und des landesweit günstigen 
Erhaltungszustandes durch kleinräumige Beeinträchtigungen einzelner Individuen die 
Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG nicht berührt sind (vgl. auch MKULNV 2010). Eine 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes auf biogeografischer Ebene ist für diese Arten nicht zu 
erwarten. Dies gilt für beide untersuchte Artengruppen. 
 
Eine mögliche Vernichtung des Baumbestandes muss im Rahmen der Eingriffsbewertung 
betrachtet und kompensiert werden. Verschiedene Einzelbäume wie Obstbäume und Walnüsse 
sind dabei besonders zu berücksichtigen. Dies gilt auch für den Kleinweiher, der – sollte dieser 
überbaut werden – an geeigneter Stelle zu kompensieren ist.  
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